
Name, Vorname 
 

Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 
 

Telefon 
 

Antrag 

auf Erstattung / Zusendung von 
Ersatzgebührenmarken für 
Restmülltonnen und Biotonnen 
wegen Beschädigung oder Diebstahl 

Konto-Nr.  Bankleitzahl  Bankinstitut 

 
Ich beantrage für   

 Restmülltonne 
 

 

 Biotonne 

  die Erstattung der Gebührenmarke  

 die Zusendung einer Ersatzgebührenmarke 

 

Grund der Erstattung / Ersatzleistung ist:  
 

 Beschädigung der aufgeklebten Gebührenmarke  
 Bitte beifügen: Original-Quittungsabschnitt und Reste der Gebührenmarke 
                                     Bei Erstattung zusätzlich Original-Quittungsabschnitt der neu gekauften Marke beifügen! 

 

 Beschädigung der Restmülltonne / der Biotonne 
 Bitte beifügen: Original-Quittungsabschnitt und Reste der Gebührenmarke 
                                     Bei Erstattung zusätzlich Original-Quittungsabschnitt der neu gekauften Marke beifügen! 

 

 Diebstahl der aufgeklebten Gebührenmarke 
 Bitte beifügen: Original-Quittungsabschnitt der Gebührenmarke, Diebstahlsanzeige  
        bzw. Bestätigung der Polizeidienststelle auf der Rückseite des Antrages
                                     Bei Erstattung zusätzlich Original-Quittungsabschnitt der neu gekauften Marke beifügen! 

 

 Diebstahl der Restmülltonne / der Biotonne einschließlich der Gebührenmarke 
 Bitte beifügen: Original-Quittungsabschnitt der Gebührenmarke, Diebstahlsanzeige 
        bzw. Bestätigung der Polizeidienststelle auf der Rückseite des 
Antrages 
                                     Bei Erstattung zusätzlich Original-Quittungsabschnitt der neu gekauften Marke beifügen! 

  
Hinweis: Neue Tonnen können Sie bei der AWG unter 07151 / 501 95 – 35 oder -38  oder 
info@awg-rems-murr.de bestellen. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers  ⇒ Rückseite unbedingt beachten! 

mailto:info@awg-rems-murr.de


 

Wichtige Hinweise: 
• Eine Erstattung erfolgt nur, wenn die notwendigen Belege (Reste Gebührenmarke + Original-

Quittungsabschnitt) beigelegt/vorgelegt werden. Der Antrag kann nur dann bearbeitet werden, 
wenn alle notwendigen Unterlagen vollständig vorliegen 

• Erstattungen werden nur durch Banküberweisungen ausgeführt. Die Angabe der 
Bankverbindung ist deshalb notwendig. 

• Die Zusendung von Ersatzgebührenmarken erfolgt an die Anschrift des Antragstellers. Bitte die 
Anschrift vollständig und gut lesbar eintragen. Bitte Telefonnummer unbedingt angeben, 
damit im Falle von notwendigen Rückfragen eine schnelle Bearbeitung möglich ist. 

• Erstattungen / Ersatzleistungen werden nur in den umseitig genannten Fällen gewährt.  
Wird bei der Bearbeitung festgestellt, dass kein Erstattungs-/Ersatzgrund vorliegt, erfolgt keine 
Leistung. Wird nach erfolgter Leistung festgestellt, dass kein Anspruch auf Erstattung/Ersatz 
bestanden hat, werden die erbrachten Leistungen zurückgefordert bzw. in Rechnung gestellt. 

• Nach Eingang des Antrags wird das Entsorgungsunternehmen vom Diebstahl der Restmülltonne 
bzw. Biotonne durch das Landratsamt unterrichtet.   

 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 07151/501-2780 gerne zur 
Verfügung. 
 
 

An das 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Geschäftsbereich Abfallwirtschaft  
Postfach 14 13 
71328 Waiblingen 

 

 

Der Antragsteller hat bei unserer Polizeidienststelle Anzeige wegen des Diebstahls einer
 

 Gebührenmarke für Restmülltonne 
 Gebührenmarke für Biotonnen 
 Restmülltonne 
 Biotonne 

erstattet. 

 
 

Datum, Unterschrift, Stempel der Dienststelle, Tagebuch-Nummer 
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